
1. Ergänzung der "Nautischen Basis-Informationen Kroatien", Fassung 6-2010 von Juli 
2010                                01.08.2010

Zur Vermeidung eines vollständigen Neudrucks können diejenigen Skipper, die die Version 6-
2010 ausgedruckt hatten, ihren Ausdruck gegenüber der neuen Fassung 7-2010  durch diese  
"Ergänzung"  aktualisieren

Bitte im Kap. 3a als 2. Abschnitt einfügen:
...............................................................................(hier abtrennen)...........................................................................

Seit dem letzten Jahr haben jedoch die kroatischen Zollbehörden für Boote, die über Land 
eingeführt werden, eine neue Regelung erlassen: 

Entweder muß der Besitzer selbst beim Grenzübertritt anwesend sein, um die mündliche 
Deklaration durchzuführen, oder der Transport muß von einem berechtigten Spediteur 
durchgeführt werden.

Ein Transport durch einen Beauftragten, auch wenn dieser über eine notariell beglaubigte 
Vollmacht des Eigners verfügt, wird an der Grenze zurückgewiesen.
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...............................................................................(hier abtrennen)...........................................................................


